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Die Einstufung in A12 erfolgt richtlinienkonform.

Nach dem LVO Reform (2016) werden nur diejenigen Tätigkeiten auf die Erfahrungsstufe
angerechnet, die nicht dem Erwerb der Befähigung dienten. So werden nur die Zeiten
angerechnet, nachdem man das Zeugnis erhalten hat. Ist doch logisch. Erfahrung hat man erst
NACHDEM man gelernt hat.

Sorry, wird nur A12/4.

1https://www.lehrerforen.de/thread/50469-einstufung-in-a12-nrw/?postID=490929#post490929
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